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ZIELE UND ANLASS DES BEBAUUNGSPLANVERFAHRENS

Die Ortsmitte Seitingers mit den Bereichen der Oberen Hauptstrafe, der KehlhofstraRe und
der Tuttlinger Stral3e ist durch eine vielfaltige Nutzungsmischung gepréagt. Neben der
Uberwiegenden Wohnnutzung sind in der Ortsmitte zwei Gastronomiebetriebe, diverse
Dienstleistungs-, Einzelhandels- und kleinere Gewerbe- und Handwerksbetriebe sowie die
Gemeindeverwaltung angesiedelt.

Im Zuge des strukturellen Wandels der vergangenen Jahrzehnte zeigt sich - wie vielerorts
im landlichen Raum - auch im Seitinger Ortskern ein stetiger Bedeutungsgewinn der
Wohnnutzung. Ehemalige Landwirtschaftsbetriebe wurden Uber die Jahre aufgegeben und
auch sonstige Gewerbenutzungen wurden verlagert oder verschwinden nach und nach
infolge des allgemeinen Strukturwandels und des Generationenwechsels.

Diesem allgemeinen Trend entsprechend, verfolgt die Gemeinde das Ziel, im Bereich des
Ortskerns ein Firmengelande mittelfristig einer Wohnnutzung zuzufiihren und in zentraler
Ortslage auch altersgerechte Wohnformen zu verwirklichen.

Um diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen, das Wohnumfeld zu sichern und zu starken
und mégliche Nutzungskonflikte zu minimieren, soll die planungsrechtliche Zulassigkeit von
Vorhaben in der Seitinger Ortsmitte durch einen Bebauungsplan geregelt werden.

Durch den vorliegenden Bebauungsplan soll insbesondere die zulassige Art der baulichen
Nutzung dahingehend gesteuert werden, dass potenziell storintensive Gewerbe- und
Handwerksbetriebe, bei denen eine Vertraglichkeit mit der vorwiegenden Wohnfunktion
nicht gegeben ist, ausgeschlossen oder nur in eingeschrankter Form zugelassen werden.

Bereits in der Ooffentlichen Sitzung am 14.12.2022 hat der Gemeinderat den
Grundsatzbeschluss gefasst, den Bebauungsplan ,Ortsmitte Seitingen“ aufzustellen, um
den Bereich des Ortskerns vor Fehlentwicklungen und unvertrglichen Nutzungen zu
schitzen. Anlass dazu boten entsprechende Bauwiinsche, so dass die Gemeinde mit einer
Veranderungssperre reagieren musste, um die Planung zu sichern.

Neben der Regelung der zuldssigen Nutzungen sollen anlasslich der Planaufstellung einige
grundlegende Bestimmung hinsichtlich der Gestaltung der baulichen Anlagen sowie zur
Zulassigkeit von Werbeanlagen getroffen werden, um stadtebaulichen Fehlentwicklungen
entgegenzusteuern.

Da die Grundstiicke im Geltungsbereich des Bebauungsplans bereits bebaut sind und da
die Festsetzungstiefe des Bebauungsplans auf den eigentlichen Regelungsbedarf begrenzt
werden soll, erfolgt die Planaufstellung als ,einfacher Bebauungsplan“ nach § 30 Abs. 3
BauGB. Das heil3t, soweit der Bebauungsplan nicht mindestens Festsetzungen lber die Art
und das Mal} der baulichen Nutzung, die Uberbaubaren Grundstiicksflachen und die
ortlichen Verkehrsflachen enthélt, richtet sich die Zulassigkeit von Vorhaben im Ubrigen
nach § 34 BauGB.
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RAUMLICHER GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANS

Lage und raumliche Merkmale

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst den Bereich der Seitinger
Ortsmitte mit Oberer HauptstraBe, Tuttlinger StraBe und Kehlhofstral3e, jeweils
einschliel3lich der beidseitigen Randbebauung.

Der insgesamt rd. 6,1 ha (61.101 m2) grof3e Planbereich ergibt sich aus nachfolgenden
Ubersichtsplanen

Anstatt -5 4 .
. \ 2. 4 "u(:l.snuh\
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Abbildung: Der Planbereich umfasst den historischen Ortskern von Seitingen (www.geoportal-bw.de)
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Abbildung: Der 6,1 ha groRe raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans (blaue Abgrenzung) erstreckt

sich Uber die Obere HauptstraRe, KehlhofstraRe und Tuttlinger StraRe einschlieRlich deren Randbebauung.
(www.geoportal-bw.de).
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2.1

2.2

2.3

PLANUNGSRECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Flachennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft Tuttlingen

Im wirksamen Flachennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Tuttlingen ist der
Planbereich im Wesentlichen als gemischte Bauflaiche dargestellt. Der Bereich des
Rathauses ist als Flache fur den Gemeinbedarf ausgewiesen.

Der Bebauungsplan setzt das Gebiet entsprechend den Darstellungen des FNP als
Urbanes Gebiet sowie als Gemeinbedarfsflache fest. Dem Entwicklungsgebot wird damit
entsprochen.

A:bbild-Ling: Flachennutzungspl'a;\/G Tuttlingen - Plénausschnitt Séiﬁngen

Rechtskraftige Bebauungsplane

Fir den Planbereich liegen keine rechtskraftigen Bebauungspléane vor. Die Zuléassigkeit von
Vorhaben richtet sich bisher nach § 34 BauGB.

Einfacher Bebauungsplan nach § 30 Abs. 3 BauGB

Da die Grundstiicke im Geltungsbereich des Bebauungsplans bereits bebaut sind und da
die Festsetzungstiefe des Bebauungsplans auf den eigentlichen Regelungsbedarf begrenzt
werden soll, erfolgt die Planaufstellung als ,einfacher Bebauungsplan“ nach § 30 Abs. 3
BauGB. Das heif3t, soweit der Bebauungsplan nicht mindestens Festsetzungen lber die Art
und das MaRR der baulichen Nutzung, die Uberbaubaren Grundsticksflachen und die
ortlichen Verkehrsflachen enthalt, richtet sich die Zulassigkeit von Vorhaben im Ubrigen
nach 8§ 34 BauGB. Insofern verdrangt der einfache B-Plan 8§ 34 BauGB nur in der
Reichweite seines Regelungsgehalts.
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2.4

Bebauungsplanverfahren nach § 13a Baugesetzbuch

Das Bebauungsplanverfahren wird nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren als
.Bebauungsplan der Innenentwicklung” durchgefihrt.

Die Anwendungsvoraussetzungen nach § 13a Abs. 1 BauGB sind durch das Planvorhaben
gegeben:

- Innenentwicklung: Der Geltungsbereich des Bebauungsplans erstreckt sich auf den
Bebauten Bereich des Seitinger Ortskerns. Mit der Planung werden Malinahmen der
Innenentwicklung bezweckt. Insbesondere sollen Regelungen zur Art der baulichen
Nutzung getroffen werden, um mogliche Nutzungskonflikte zu minimieren und
stadtebauliche Fehlentwicklungen zu unterbinden.

- Zulassige Grundflache: Die zulassige Grundflache im Sinne von § 19 Abs. 2 BauNVO
ist im Bebauungsplan nicht festgesetzt. Hilfsweise wird eine Grundflachenzahl von 0,8
zu Grunde gelegt (entsprechend dem Orientierungswert fur Urbane Gebiete gemai 8
17 BauNVO). Die damit errechnete, angenommene Grundflache von ca. 40.766 m? liegt
innerhalb der Spanne des § 13 a Abs. 1 Nr. 2 BauGB (20.000 m? bis weniger als 70.000
m?). Grundflachen von weiteren Bebauungsplanen i.S.d. § 13 a Ziff. 1 BauGB liegen
nicht vor und sind nicht mitzurechnen.

- Vorpriufung des Einzelfalls: Die Grél3e des Bebauungsplanes erfordert eine Einzelfall-
Vorprifung nach 8§ 13 a Abs. 1 Nr. 2 BauGB. Nach den Ergebnissen der Vorprufung (s.
Kapitel 3.2) bestehen bei Anwendung der Kriterien nach Anlage 2 zum BauGB
voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen durch den Bebauungsplan
,Ortsmitte Seitingen®“. Das Bebauungsplanverfahren kann nach 8§ 13a BauGB im
beschleunigten Verfahren durchgefiihrt werden.

- Durch den Bebauungsplan wird die Zulassigkeit von Vorhaben, welche der Pflicht zur
Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung nach dem Gesetz Uber die
Umweltvertraglichkeit (UVPG) unterliegen, nicht begriindet.

- Es bestehen keine Anhaltspunkte fiir eine Beeintrachtigung der in 8 1 Abs. 6 Nr. 7 b
BauGB genannten Schutzgiter (Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung = FFH-
Gebiete und Européische Vogelschutzgebiete).

- Es liegen keine Anhaltspunkte vor, wonach bei der Planung Pflichten zur Vermeidung
oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfallen nach § 50 Satz 1 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind.

Damit sind die Voraussetzungen fir eine Durchfihrung des vorliegenden
Bebauungsplanverfahrens im Verfahren nach § 13a BauGB gegeben.

Im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB finden die Vorschriften des § 13a (2) Nr.
4 BauGB Anwendung: Demnach gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des
Bebauungsplanes zu erwarten sind im Sinne des 8§1a(3) S. 6 BauGB i.V.m. § 18
BNatSchG als bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulassig. Es sind
keine Umweltprufung nach § 2 (4) BauGB, kein Umweltbericht nach § 2a BauGB und keine
Angabe zu den vorliegenden umweltbezogenen Informationen in  der
Auslegungsbekanntmachung erforderlich. Von der zusammenfassenden Erklarung gemar
§ 10a BauGB wird abgesehen.
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3.1

3.2

UMWELTBELANGE

Berlicksichtigung der Umweltbelange

Der Planbereich umfasst den bereits vollstandig bebauten Bereich der Seitinger Ortsmitte
und erstreckt sich damit Uber ein bereits stark bebautes und versiegeltes Gebiet. Eine
Neuausweisung von Bauflachen ist nicht vorgesehen. Eine Inanspruchnahme von
Freiraumbereichen wird mit der Planung nicht vorbereitet.

Durch die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes ergeben sich im Vergleich
zum bestehenden Planungsrecht lediglich Anderungen in der Art der baulichen Nutzung. In
Verbindung mit der Ausweisung als Urbanes Gebiet nach § 6a BauNVO werden potenziell
storintensive Nutzungen im Ortskern ausgeschlossen (Vergnigungsstéatten, Tankstellen,
Handel mit Kraftfahrzeugen und Dienstleistungen fir Kraftfahrzeuge, Werbeanlagen fir
Fremdwerbung, Selbststandige Lagerflachen). Zudem werden in den 6rtlichen
Bauvorschriften Bestimmungen hinsichtlich der Gestaltung der baulichen Anlagen sowie
zur Zulassigkeit von Werbeanlagen getroffen, um stadtebaulichen Fehlentwicklungen
entgegenzusteuern.

Es werden keine Regelungen zum Mald der baulichen Nutzung (bspw. zur zuldssigen
Grundflache, Grundflachenzahl, Geschol¥flachenzahl, Gebaudehthen) oder sonstige
Festsetzungen getroffen. Im Rahmen des einfachen Bebauungsplans nach § 30 Abs. 3
BauGB unterliegen diese Aspekte nach wie vor der Beurteilung nach § 34 BauGB.

Aus diesen Grinden werden keine zusatzlichen Eingriffe in die Umweltbelange erwartet.
Vielmehr sollen durch den Bebauungsplan Belastungen durch Larmemissionen und
potenziell stérintensive Nutzungen unterbunden werden.

In Bezug auf den Artenschutz ist festzuhalten, dass der Geltungsbereich ein bebautes
innerortliches Areal umfasst, das bislang nach 8§ 34 BauGB als Innenbereich bewertet
wurde. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans muss grundsatzlich mit geschitzten Arten
gerechnet werden (insb. Vogel, Fledermause). Anlass des Bebauungsplans ist nicht die
Realisierung eines konkreten Bauvorhabens, daher st eine differenzierte
Bestandsaufnahme auf Ebene des Bebauungsplans nicht verhaltnismaRig und zielfihrend.

Die Beachtung der Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG gilt grundsatzlich unmittelbar
im Rahmen einzelner Bauvorhaben. Der Vorhabentrdger bzw. Bauherr muss dem
Erfordernis des Artenschutzes ggf. auch hier Rechnung tragen (Prufung der
Artenschutzbelange bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und
Zulassungsverfahren).

N Nrachanade Hinmaao Q a
(5 C A cto—

Bebauungsplanautgenremmen— entfallt
Um Verbotstatbestdnde gemal 8 44 BNatSchG zu vermeiden, wurden entsprechende

Festsetzungen zu Vermeidungs- und MinimierungsmalRnahmen in den Bebauungsplan
aufgenommen (s. Kap. 5.5).

Insgesamt sind durch die Aufstellung des Bebauungsplanes bezogen auf die Belange des
Umweltschutzes einschlielich des Naturschutzes und der Landschaftspflege gem. § 1
Abs. 6 Nr. 7 BauGB keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten.

Vorpriufung des Einzelfalls gemaR § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Die Planaufstellung ist gemaf § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren vorgesehen.
Nach § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB muss fir Bebauungsplane mit einer Grundflache von
20.000 m? bis 70.000 m? Grundflache eine sogenannte Vorprufung des Einzelfalls erfolgen,

wenn das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB angewendet werden soll.
Voraussetzung fur die Durchfihrung des beschleunigten Verfahrens ist, dass nach den
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Kriterien der Anlage 2 zum BauGB die Einschatzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan
voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in
der Abwagung zu bericksichtigen waren (Vorprifung des Einzelfalls).

Die Behdrden und sonstigen Trager Offentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch
die Planung berihrt werden kdnnen, sind an der Vorprifung des Einzelfalls nach § 13a
Abs. 1 Nr. 2 BauGB zu beteiligen.

In der Vorprifung des Einzelfalls werden die umweltrelevanten Aspekte der Planung gemaf
Anlage 2 BauGB zusammengestellt und eine Einschéatzung zu den mit der Planung
einhergehenden Umweltauswirkungen vorgenommen.

Prifung der Kriterien nach Anlage 2 BauGB:

Prafungskriterien Erlauterungen Einschatzung
nach Anlage 2 BauGB der
Erheblichkeit

1. Merkmale des Bebauungsplans, insbesondere in Bezug auf

1.1 das Ausmal3, in dem der Der rd. 6,1 ha groRe Planbereich umfasst den | nicht erheblich

Bebauungsplan einen bereits vollstandig bebauten Bereich der
Rahmen im Sinne des § 35 Seitinger Ortsmitte im Bereich der
Absatz 3 des Gesetzes lber Hauptverkehrsstraf3en und erstreckt sich
die Umweltvertraglichkeits- damit Uber ein bereits stark bebautes und
prufung setzt; versiegeltes Gebiet.

Ziel des Bebauungsplans ist im Wesentlichen
die Steuerung der Art der baulichen Nutzung,
um stadtebauliche Fehlentwicklungen zu
unterbinden.

Eine Neuausweisung von Bauflachen ist nicht
vorgesehen. Eine Inanspruchnahme von
Freiraumbereichen wird mit der Planung nicht
vorbereitet.

1.2 das Ausmal3, in dem der Der Bebauungsplan steht im Einklang mit nicht erheblich
Bebauungsplan andere Plane | libergeordneten planungsrechtlichen
und Programme beeinflusst; Vorgaben. Dem Entwicklungsgebot

Flachennutzungsplan / Bebauungsplan wird

entsprochen.
1.3 die Bedeutung des Das Plangebiet unterliegt der anthropogenen nicht erheblich
Bebauungsplans fir die Nutzung. Die Bedeutung des Bebauungsplans
Einbeziehung im Hinblick auf umweltbezogene Erwéagungen
umweltbezogener, wird aufgrund der innerdrtlichen Lage, der
einschlieRlich vorhandenen Bebauung und einhergehender
gesundheitsbezogener hohen Flachenversiegelung als gering
Erwagungen, inshesondere eingestuft. Die Schutzguter von Natur und

im Hinblick auf die Férderung | Landschaft (Boden, Flache, Klima, Luft,
der nachhaltigen Entwicklung; | Wasser, Biotoptypen Flora/Fauna,
Kulturguter) sind durch Bebauung und
Versiegelung Uberformt bzw. vorbelastet.

Eine Zunahme der Larmbelastung und der
Auswirkungen auf die menschliche
Gesundheit ist durch die Planaufstellung nicht
zu erwarten.

Duch die Festsetzungen des Bebauungsplans
ergeben sich im Vergleich zum bestehenden
Planungsrecht lediglich Anderungen in der Art

R. Stehle, Dipl.-Ing. (FH) Freier Stadtplaner Seite 9 von 16



Gemeinde Seitingen-Oberflacht
Bebauungsplan ,ORTSMITTE SEITINGEN*

Stand: 07.10.2025

BEGRUNDUNG

der baulichen Nutzung in dem Sinne, dass
potenziell storintensive Nutzungen
ausgeschlossen werden (wie Kfz Betriebe,
Vergnlgungsstatten, Tankstellen).

Aus diesem Grund werden keine zusatzlichen
Eingriffe in die Umweltbelange erwartet.

1.4 die fir den
Bebauungsplan relevanten
umweltbezogenen,
einschlieRlich
gesundheitsbezogener
Probleme;

Durch den Bebauungsplan werden
voraussichtlich keine zusétzlichen umwelt-
und gesundheitsbezogenen Probleme
vorbereitet.

nicht erheblich

1.5 die Bedeutung des
Bebauungsplans fir die
Durchfiihrung nationaler und
europaischer
Umweltvorschriften.

In Anbetracht des Regelungsgehalts des
Bebauungsplans (Steuerung der Art der
baulichen Nutzung) sind Auswirkungen auf die
Durchfiihrung nationaler und européischer
Umweltvorschriften nicht erkennbar.

nicht erheblich

2. Merkmale der mdglichen Au

swirkungen und der voraussichtlich

betroffenen Gebiete, insbesondere in Bezug auf

2.1 die Wahrscheinlichkeit,
Dauer, Haufigkeit und
Umkehrbarkeit der
Auswirkungen;

In Anbetracht des Regelungsgehalts des
Bebauungsplans (Steuerung der Art der
baulichen Nutzung) sind im Vergleich zur
bestehenden planungsrechtlichen Situation
keine zusétzlichen Auswirkungen zu erwarten.

nicht erheblich

2.2 den kumulativen und
grenziberschreitenden
Charakter der Auswirkungen;

Ein kumulativer und grenzuberschreitender
Charakter der Auswirkungen ist nicht
erkennbar.

nicht erheblich

2.3 die Risiken fir die
Umwelt, einschliellich der
menschlichen Gesundheit
(zum Beispiel bei Unféllen);

In Anbetracht des Regelungsgehalts des
Bebauungsplans sind keine zusétzlichen
Umweltrisiken, einschliel3lich Risiken fir die
menschliche Gesundheit zu erwarten, die
Uber das bereits vorhandene Mal3
hinausreichen.

nicht erheblich

2.4 den Umfang und die
raumliche Ausdehnung der
Auswirkungen;

Die Auswirkungen bleiben auf das
Planungsgebiet begrenzt.

nicht erheblich

2.5 die Bedeutung und die
Sensibilitat des
voraussichtlich betroffenen
Gebiets auf Grund der
besonderen naturlichen
Merkmale, des kulturellen
Erbes, der Intensitat der
Bodennutzung des Gebiets
jeweils unter
Berucksichtigung der
Uberschreitung von
Umweltqualitatsnormen und
Grenzwerten;

Eine Uberschreitung von Umweltqualitéts-
normen und/oder von Grenzwerten ist durch
die Planaufstellung nicht zu erwarten.

Es sind keine erheblichen zuséatzlichen
Auswirkungen auf Natur und Landschaft im
betroffenen Gebiet zu erwarten.

nicht erheblich

2.6 folgende Gebiete:

R. Stehle, Dipl.-Ing. (FH) Freier Stadtplaner
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2.6.1 Natura 2000-Gebiete
nach 8§ 7 Absatz 1 Nummer 8
des
Bundesnaturschutzgesetzes,

nicht betroffen

2.6.2 Naturschutzgebiete
gemal § 23 des
Bundesnaturschutzgesetzes,
soweit nicht bereits von
Nummer 2.6.1 erfasst,

nicht betroffen

2.6.3 Nationalparke gemaR §
24 des
Bundesnaturschutzgesetzes,
soweit nicht bereits von
Nummer 2.6.1 erfasst,

nicht betroffen

2.6.4 Biosphéarenreservate
und Landschaftsschutzgebiete
gemalf den 88 25 und 26 des
Bundesnaturschutzgesetzes,

nicht betroffen

2.6.5 gesetzlich geschuitzte
Biotope gemaf 8§ 30 des
Bundesnaturschutzgesetzes,

nicht betroffen

2.6.6 Wasserschutzgebiete
gemal § 51 des
Wasserhaushaltsgesetzes,
Heilquellenschutzgebiete
gemal § 53 Absatz 4 des
Wasserhaushaltsgesetzes
sowie
Uberschwemmungsgebiete
gemal § 76 des
Wasserhaushaltsgesetzes,

Ein geringer Flachenanteil des
Bebauungsplangebietes befindet sich im
festgesetzten Uberschwemmungsgebiet
(HQ100) sowie im Bereich des
Gewasserrandstreifen der Elta.

Im Bebauungsplan wird auf die baulichen und
sonstigen Schutzvorschriften fur festgesetzte
Uberschwemmungsgebieten geman § 78 und
§ 78a Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie
auf die wasserrechtlichen Verbote im
Gewasserrandstreifen gemaf § 38 Abs. 4
WHG i. V. m. § 29 Abs. 2 und 3 WG
hingewiesen.

Durch den Bebauungsplan sind keine
negativen Auswirkungen zu erwarten.

nicht erheblich

2.6.7 Gebiete, in denen die in
Rechtsakten der
Européaischen Union
festgelegten
Umweltqualitatsnormen
bereits Uberschritten sind,

nicht betroffen

2.6.8 Gebiete mit hoher
Bevolkerungsdichte,
insbesondere Zentrale Orte
im Sinne des § 2 Absatz 2
Nummer 2 des
Raumordnungsgesetzes,

nicht betroffen
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BEGRUNDUNG
2.6.9 in amtlichen Listen oder | Im Geltungsbereich des Bebauungsplans nicht erheblich
Karten verzeichnete befinden sich mehrere nach § 2
Denkmaler, Denkmalschutzgesetz (DSchG) geschitzten
Denkmalensembles, Gebéaude. Die Objekte sind gemal § 9 Abs. 6
Bodendenkmaler oder BauGB im Bebauungsplan gekennzeichnet.

Gebiete, die von der durch
die Lander bestimmten
Denkmalschutzbehérde als

In Bezug auf den Bodendenkmalschutz wurde
ein Vorsorgehinweis auf § 20 DSchG

archéologisch bedeutende aufgenommen.
Landschaften eingestuft Durch den Bebauungsplan sind keine
worden sind. negativen Auswirkungen zu erwarten.

Zusammenfassende Bewertung:

Aufgrund des vorhandenen Kenntnisstands fuhrt die Planaufstellung nicht zu erheblichen
nachteiligen Umweltauswirkungen. Es sind keine besonders empfindlichen Gebiete gem.
Anlage 2 BauGB erheblich nachteilig betroffen. Das Bebauungsplanverfahren kann nach 8
13a BauGB im beschleunigten Verfahren durchgefuhrt werden.

FLACHENBILANZ
Das Baugebiet gliedert sich in folgende Flachennutzungen:

Geltungsbereich des B-Plans gesamt 61.101 m? 100 %
Urbanes Gebiet (Nettobauland) 49.869 m? 81,6 %
Flachen fir den Gemeinbedarf 1.088 m? 1,8 %

Offentliche Verkehrsflachen 10.144 m? 16,6 %

ERLAUTERUNG ZU DEN PLANUNGSRECHTLICHEN FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung — Urbanes Gebiet

Urbane Gebiete dienen gemal 8 6a BauNVO dem Wohnen sowie der Unterbringung von
Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die
Wohnnutzung nicht wesentlich stéren. Die Nutzungsmischung muss nicht gleichgewichtig
sein.

Das Urbane Gebiet orientiert sich hinsichtlich der Nutzungsstruktur an einem Mischgebiet,
doch anders als dort, erfordert die Ausweisung des Urbanen Gebietes keine
Gleichwertigkeit der verschiedenen Nutzungen und ermdglicht somit eine flexiblere
Nutzungsmischung. Dabei ist die Forderung des innerdrtlichen Wohnens gerade erklartes
Ziel der Urbanen Gebiete.

Da die Nutzungsstruktur innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans aufgrund
der Uberwiegenden Wohnnutzung am ehesten dem Gebietstyp des Urbanen Gebietes (§
6a BauNVO) entspricht, wird der Planbereich (mit Ausnahme des Rathausareals) als
solches festgesetzt.

Entsprechend der bestehenden und weiterhin beabsichtigten Nutzungsstruktur des Seitinger
Ortskerns, sind im Plangebiet die nach § 6a BauNVO regelméaRig zulassigen Nutzungen
zulassig:

- Wohngebaude,

- Geschafts- und Burogebaude,

- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des
Beherbergungsgewerbes,
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5.3

5.4

- Sonstige Gewerbebetriebe, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stéren,
- Anlagen fur Verwaltungen sowie fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke.

Im Hinblick auf den Nachbarschutz und die Gebietsvertraglichkeit, werden folgende
Betriebsarten und Nutzungen ausgeschlossen:

- Vergnugungsstatten jeder Art, (Spielhallen, Wettbiros, Erotikbetriebe, Nachtlokale,
Diskotheken u.A)),

- Tankstellen,

- Handel mit Kraftfahrzeugen und Dienstleistungen fur Kraftfahrzeuge (Autobezogene
Handels- und Dienstleistungsbetriebe).

- Werbeanlagen fir Fremdwerbung

- Selbststandige Lagerflachen.

Vergnugungsstétten sollen im gesamten Plangebiet ausgeschlossen werden, um einen
Trading-Down-Effekt (negative Pragung des Gebiets / Imageverlust) zu vermeiden und die
Ortsmitte fir die o0.g. zuldssigen Nutzungen vorzuhalten. Aufgrund der zu erwartenden
Begleiterscheinungen wie bspw. den durch diese Nutzungen erzeugten Besucher- und
Kundenverkehr und deren besonderen Storpotenzials, ist eine Vertraglichkeit mit den
umliegend vorhandenen und angestrebten Nutzungen nicht gegeben. Aus letztgenanntem
Grund werden auch Tankstellen innerhalb des Ortskerns ausgeschlossen.

Mit dem Ausschluss ,autobezogener Handels- und Dienstleistungsbetriebe® soll eine
Ansiedlung und Expansion derartiger Betriebsformen ausgeschlossen werden, da diese
erfahrungsgemal das Wohnumfeld negativ prdgen und zu Nachbarschafts- und
Immissionskonflikten fihren kénnen, die vermieden werden sollen. Dabei kdnnen Konflikte
bspw. durch die typischen betrieblichen Begleiterscheinungen begriindet sein, wie:
Gerauschentwicklung bei Reparatur- und Werkstattbetrieben, haufigen An- und
Abfahrtsverkehr, hohes Fahrzeugaufkommen im privaten und 6ffentlichen Raum. Aufgrund
des Storpotenzials und da die Ortsmitte Uberwiegend von Wohnnutzung gepragt ist, die
geschitzt und langfristig entwickelt werden soll (geplant ist eine Verwirklichung betreuter
Wohnformen im Ortskern), ist eine Vertraglichkeit nicht gegeben.

Um die Bauflachen vorrangig dem Wohnen und den weiteren zulassigen Nutzungen
vorzubehalten, werden auch Werbeanlagen fir Fremdwerbung sowie selbststandige
Lagerflachen, die nicht in einem Zusammenhang mit einer ansassigen Nutzung stehen,
ausgeschlossen.

Flachen fur den Gemeinbedarf

Der Bereich des Rathauses wird entsprechend der tatsachlichen Nutzung und
entsprechend den Dartstellungen im Flachennutzungsplan als Flache fir den
Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,Offentliche Verwaltung® festgesetzt
(bestandssichernde Festsetzung).

Offentliche Verkehrsflachen

Die bestehenden Verkehrsflichen der Oberen HauptstraBe, Tuttlinger StrafRe und
Kehlhofstral3e sowie die im Plangebiet gelegenen Stralenansétze Im Téle, Karpfenstralie,
Hohnerstral3 und Moosstral3e, werden im Bebauungsplan als 6ffentliche Verkehrsflachen
festgesetzt (bestandssichernde Festsetzung).

Frei zu haltende Sichtfelder

In Einmindungsbereichen (KehlhofstralRe / Tuttlinger Stral3e - gemaf Planeintrag), sowie
in jeglichen sonstigen Zufahrtsbereichen zur Kreis- und zur Landesstrae sind aus
Verkehrssicherheitsgrinden die Sichtfelder (entsprechend Nr. 6.3.9.3 der Richtlinie fir die
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5.5

6.1

Anlage von  Stadtstralien; RaSt 06) von baulichen Anlagen (auch
nichtgenehmigungspflichtigen und nicht fest mit dem Erdboden verbundenen),
sichtbehindernder Nutzung und Bepflanzung von mehr als 80 cm Ho6he Uuber
Fahrbahnoberkante freizuhalten.

Artenschutz

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans muss mit geschitzten Arten gerechnet werden,
insbesondere mit Vogeln und Fledermausen. Geeignete Strukturen wie alte, aktuell nicht
mehr genutzte Gebaude mit Einflug-/Nistmdglichkeiten, Baume, Grunflachen und Straucher
sind vorhanden. Um Verbotstatbestdnde gemal § 44 BNatSchG zu vermeiden, werden
folgende Vermeidungs- und Minimierungsmal3nahmen festgesetzt:

e Bezuglich des Anstrahlens von Werbeanlagen ist auf eine insekten- und
fledermausvertragliche Beleuchtung zu achten. Selbstleuchtende Werbeanlagen sind
ausgeschlossen.

e Der Einsatz von insektenfreundlicher Beleuchtung (geschlossenes Gehause,
insektenfreundliche Leuchtmittel - Farbspektrum im warmweif3en Licht 1600 bis 2400,
max. 3000 Kelvin) ist zu bertcksichtigen.

e Gehdlzrodungen dirfen nur aul3erhalb der gesetzlichen Schonzeiten, also im Zeitraum
vom 01. November bis 28. Februar, vorgenommen werden.

e Habitatbdume sind zu erhalten und zu pflegen.

e Die unbebauten Flachen sind mdglichst naturnah und insektenfreundlich als
Grunflachen oder Pflanzflachen anzulegen oder mit Baumen und Strauchern zu
bepflanzen (z.B. Blumenwiese, Krauter- und Staudenbeete). Vorrangig sind
gebietsheimische Stauden oder Gehdlze zu verwenden.

ERLAUTERUNG ZU DEN ORTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN

Dachform und Dachneigung, Dacheindeckung

Der Ortskern von Seitingen ist in seinem Erscheinungsbild noch weitgehend von
traditionellen Gebaudeformen, -maf3stdben und Gestaltungselementen gepragt. Die
Gestaltung der Ortsmitte ist bisher von neuzeitlichen baulichen Uberformungen, von
unpassender Architektur und stadtebaulichen Fremdkdrpern verschont geblieben.

Die ortshildpragende Dachlandschaft ist noch durch ein harmonisches Bild geneigter
Dachformen (meist Sattel- und Walmdacher) in traditioneller Farbgebung (Uberwiegend
rétliche Tonziegel) bestimmt.

Aus Respekt vor dem uberlieferten Ortsbild, das die Eigenart von Seitingen maf3geblich
pragt, soll durch die 6rtlichen Bauvorschriften in angemessener Weise zum Schutz und zur
Wahrung der o.g. Qualitaten beigetragen werden. Auf der anderen Seite soll jedoch auch
moderne und wirtschaftliche Gebaudearchitektur im Ortskern nicht ausgeschlossen
werden.

Vor diesem Hintergrund werden in den ortlichen Bauvorschriften Mindestanforderungen in
Bezug auf die bauliche Gestaltung, insbesondere der Dacher getroffen.

Durch die Zulassigkeit von geneigten Dachern ab 10° Neigung soll in Anlehnung an den
Gebaudebestand an geneigten Dachformen fir die Hauptgebaude festgehalten werden.
Bisher ortsfremde Flachdacher werden fir groRere Dachflachen ausgeschlossen.

Bei untergeordneten, fur das Dorfbild weniger pragenden Nebengebauden, Garagen und
Carports bis 50 m? Grundflache sind auch Flachdacher und geneigte Dachformen < 10°
zulassig. Flachdacher und Dacher bis 10° Neigung und einer GroRe > 20 m?, die nicht mit
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6.2

Anlagen zur Sonnenenergienutzung belegt sind, sind aus Grinden der Ortsbildgestaltung,
der Okologie und des Klimaschutzes zu begrinen.

Um ein harmonisches Einflgen bei Neubauvorhaben wie auch bei Umbauten/Sanierungen
zu unterstitzen, sind fir die Dacheindeckung in Anlehnung an den Geb&udebestand
Dachziegel oder Betonsteine in roter bis rotbrauner Farbe oder grauer bis schwarzer
Tonung zulassig. Bei Dachformen bis 22° Dachneigung sind konstruktionsbedingt auch
andere Materialien (z.B. beschichtete Metalleindeckungen oder Faserzementplatten) in den
genannten Farbténen oder Dachbegrinungen zulassig.

Werbeanlagen

Im Hinblick auf die Ortsbildgestaltung werden Bestimmungen zu Werbeanlagen getroffen.
Da es sich bei den StralBen im Plangebiet um Durchfahrtsstraen (Landes- und
KreisstralRen) mit Uberodrtlichem Verkehr handelt, ist eine entsprechende Werbewirksamkeit
gegeben.

Durch Regelungen zur Art und zur GréRe der Werbeanlagen soll eine lberméaRige
Werbefunktion und einzelne Fehlentwicklungen unterbunden und so zu einer
angemessenen stadtebaulichen Gestaltung des Ortskerns beigetragen werden.

Vor diesem Hintergrund werden folgende Bestimmungen festgesetzt:

Werbeanlagen sind nur an Gebaudefassaden zulassig und dirfen nur bis zur Oberkante
der Briistung des 1. Obergeschosses angebracht werden.

Je Geschaft (Gewerbebetrieb, Laden, Dienstleistungsbetrieb etc.) ist jeweils eine
Werbeanlage an der jeweiligen Fassadenseite zulassig. Bei Eckgrundstiicken darf je
Fassadenseite, die zum oOffentlichen Raum orientiert ist eine weitere Werbeanlage
angebracht werden.

Die Hohe der Werbeanlagen darf 1,0 m und eine Lange von mehr als 50 % der Ladenbreite
nicht Gberschreiten; hochstens jedoch 7 m je Werbeanlage.

Zulassig sind nur Werbeanlagen unbeleuchteter Art. Das Anstrahlen von Werbeanlagen mit
weildlichem oder gelblichem Licht ist zulassig.

Selbstleuchtende Werbeanlagen, Leuchtreklame, dynamische Werbeanlagen wie
Laufschriften, Lichtspiele, Flachbildschirme und Ahnliches sind unzul&ssig.

Werbeanlagen fur Fremdwerbung sind entsprechend den planungsrechtlichen
Festsetzungen grundséatzlich ausgeschlossen.

VERFAHRENSTERMINE

- Aufstellungsbeschluss des Gemeinderates 14.12.2022
- Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses (§ 2 Abs. 1 BauGB) 16.12.2022
- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Gemeinderat 03.07.2025
- Auslegungsbekanntmachung 11.07.2025
- ¢ffentliche Auslegung (8 3 Abs. 2 BauGB) von  14.07.2025

bis 29.08.2025
- Behorden / TOB Beteiligung (8 4 Abs. 2 BauGB) von  14.07.2025

bis 29.08.2025
- erneute oOffentliche Auslegung (8 3 Abs. 2 BauGB) von  17.10.2025

bis 07.11.2025
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- erneute Behorden / TOB Beteiligung (8 4 Abs. 2 BauGB) von  17.10.2025
bis 07.11.2025

- Abwagung, Satzungsbeschluss im Gemeinderat
- Amtliche Bekanntmachung - Rechtskraft

R. Stehle, Dipl.-Ing. (FH) Freier Stadtplaner Seite 16 von 16



	1 Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans
	1.1 Lage und räumliche Merkmale

	2 Planungsrechtliche Rahmenbedingungen
	2.1 Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft Tuttlingen
	2.2 Rechtskräftige Bebauungspläne
	2.3 Einfacher Bebauungsplan nach § 30 Abs. 3 BauGB
	2.4 Bebauungsplanverfahren nach § 13a Baugesetzbuch

	3 Umweltbelange
	3.1 Berücksichtigung der Umweltbelange
	3.2 Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB

	4 Flächenbilanz
	5 Erläuterung zu den planungsrechtlichen Festsetzungen
	5.1 Art der baulichen Nutzung – Urbanes Gebiet
	5.2 Flächen für den Gemeinbedarf
	5.3 Öffentliche Verkehrsflächen
	5.4 Frei zu haltende Sichtfelder
	5.5 Artenschutz

	6 Erläuterung zu den Örtlichen Bauvorschriften
	6.1 Dachform und Dachneigung, Dacheindeckung
	6.2 Werbeanlagen

	7 Verfahrenstermine

